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1. Zu den Anfânge? der Handelsgerichtsbarkeit und zur Einfüh- rung 

der Handelsgerichte in den Kantonen Zürich, Aargau, Bern und st. 

Gallen 

Ursprünge eigentlicher Handelsgerichte finden sich im Mit- 

telalter. Italien ging voran; die in den stadten machtigen 

Handwerkerkollegien errichteten ihre eigene, mit eigenen Leuten 

besetzte Gerichtsbarkeit, die den privaten Charakter erst nach und 

nach verlor. Wesentliches Kennzeichen der Ent- wicklung war schon 

damals eine Sorge, die wie ein roter Fa- den durch die Geschichte 

der Handelsgerichte lauft, namlich diejenige um ein rasches und 

zweckmassiges Verfahren (1). 

Aus dem Jahre 1508 ist das Privileg überliefert, das Kaiser 

Maximilian Nürnberg verlieh, "dass hinfür ewiglich in Sachen 

Kaufleute Handel vor dem Gericht zu Nürnberg mit dem kürze- sten 

und summarie soll prozediert und gehandelt werden" und "dass 

niemand geschickter sei zu entscheiden die Gebrechen der Kaufleute 

und Kaufmannshandel als die verstandigen Kauf- leute selbst" (2) . 

In der Schweiz war es der Kanton Zürich, sitz der wirt- 

schaftsmetropole, der als erster Kanton im Jahre 1866 ein 

Handelsgericht einführte. 

Der Aargauer Regierungsrat bearitragte die Einführung eines 

Handelsgerichts, dem Vorbild des Kantons Zürich folgend, be- reits 

im Jahre 1868 mit der Begründung: 

"Für Handelsstreitigkeiten, bei denen handelsrechtliche Grundsâtze 

zur Anwendung zu bringen sind, ist der weitlâu- fige ordentliche 

Prozessgang vor meist dieses Rechts unkun- digen Richtern nicht 

praktisch und nicht ausreichend, und zudem in der Regel in allzu 

schleppenden Formen sich bewe- gend. Die Aufstellung von 

Handelsgerichten erzeigt sich da- her als ein Bedürfnis, dem an 

der Hand einer Handelsgesetz- gebung mit tunlicher Beforderung 

abgeholfen werden sollte." 

( 3 ) 
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Der Umstand, d~ss die Einführung eines Handelsgerichts im Aargau 

dann erst im Jahre 1888 realisiert wurde, im Kanton Bern im Jahre 

1911 und im Kanton st. Gallen im Jahre 19l8 lasst aufhorchen. 

Erstaunen mag auch die Tatsache, dass die Kantonsverfassungen von 

sieben weiteren Kantonen (Luzern, Freiburg, Appenzell 

Ausserrhoden, Thurgau, Wallis, Neuen- burg, Genf) die Einführung 

von Handelsgerichten seit lange- rer Zeit ausdrücklich zuliessen, 

ohne dass bis heute zur Realisierung geschritten wurde. 

Einzig der Kanton Genf scheint sich in jüngster zeit mit der 

Einführung eines Handelsgerichts zu befassen. Demgegenüber wurde 

darauf verzichtet, in der neuen solothurnischen Ver- fassung eine 

Grundlage zu schaffen. Noch wird in manchen vorab kleineren 

Kantonen befürchtet, ein Handelsgericht wer- de zuwenig Arbeit 

haben. Diese Befürchtung ist nicht unbe- gründet. Die Kantone 

Aargau und st. Gallen, um die beiden kleineren Qer vier 

Handelsgerichtskantone zu nennen, be- schaftigen je kaum mehr als 

einen vollamtlichen Oberrichter bzw. Kantonsrichter. Die Frage, ob 

ein eigener Spruchk6rper ausgelastet und damit ein Sondergericht 

als gerechtfertigt erscheint, hangt zusammen mit der Frage, welche 

streitsachen den Handelsgerichten zugewiesen werden. 
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2. Die Zustândiqkeit der Handelsqerichte 

Die Regelungen der vier Handelsgerichtskantone sind sehr 

verschiedenartig konzipiert, weichen aber gesamthaft be- trachtet 

nur unbedeutend voneinander ab. Die Zustândigkeit kann 

grundsâtzlich gegeben sein, weil die Parteien über be- stimmte 

Eigenschaften verfügen oder weil das zwischen ihnen bestehende 

Rechtsverhâltnis nach einem bestimmten Rechtser- lass zu beurteilen 

ist. Wir unterscheiden daher zwei Gruppen von Zustândigkeiten: 

a) alle Handelsgerichtskantone kennen einmal die zustandig- keit 

für Handelsgeschafte oder die allgemeine zustandig- keit, die 

im wesentlichen daran anknüpft, dass die Par- teien oder 

zumindest die beklagtische Partei im Handels- register 

eingetragen ist, die also auf eine Eigenschaft der 

Prozessparteien abstellt. So entscheidet das Zürcher 

Handelsgericht alle Zivilprozesse zwischen Personen, die als 

Firmen im Handelsregister eingetragen sind, sofern sich der 

streit auf das von einer Partei betriebene Ge- werbe oder auf 

Handelsverhaltnisse überhaupt bezieht (4) 

Nach der bernischen Zustândigkeitsordnung ist eine strei- 

tigkeit dann eine handelsrechtliche, wenn die Eintra- 

gungsvoraussetzung für beide Parteien erfüllt ist und wenn die 

streitsache mit dem Gewerbebetrieb einer der Parteien im 

Zusammenhang steht (5). Die Regelung des Kan- tons st. Gallen 

verlangt neben der Eintragungsvor- aussetzung, dass die 

Streitsache mit der gegenseitigen Geschâftstâtigkeit der 

Parteien im Zusammenhang steht {6) und die aargauische Regelung, 

dass sie sich auf den vom Beklagten geführten Handels-, 

Industrie- oder Gewerbebe- trieb bezieht (7) . 
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Das ist fürdiese Gruppe das Wesentliche, dass auf die 

Handelsregistereintragung der Parteien und die Beziehung 

zwischen ihnen und der Streitsache abgestellt wird. Dane- ben 

sind drei kleinere Unterscheidungen zu beachten: 

Ein erster Unterschied zwischen den kantonalen Rege- lungen 

ergibt sich dann, wenn nur der Beklagte im Handelsreqister 

eingetragen ist und sich die streit- sache auf den vom 

Beklagten geführten Betrieb bezieht. In den Kantonen Zürich, 

Bern und Aargau hat der Klâger dann die Wahl zwischen 

Bezirksgericht und Handelsge- richt (8), dessen Zustândigkeit 

im Kanton st. Gallen 

in solchen Fâllen nicht gegeben ist. 

Ein zweiter Unterschied ergibt sich mit Bezug auf die untere 

streitwertgrenze. Der Kanton Aargau kennt zur zeit noch keine 

untere Streitwertgrenze (9), was als Verulkung des 

Handelsgerichts empfunden wird und nun rasch geândert werden 

5011 durch EinfÜhrung einer un- 

teren streitwertgrenze von Fr. 8'000 Die Kantone Zürich und 

Bern setzen die untere streit- 

wertgrenze nur indirekt fest, indem handelsrechtliche 

streitigkeiten der Berufung an das Bundesgericht un- 

terliegen müssen (10) .Der Kanton st. Gallen legt die untere 

Streitwertgrenze in seinem auf den 1. Juli 1991 in Kraft 

tretenden Zivilprozessgesetz auf 

Fr. 30'000.-- fest (11), da der Gesetzgeber offenbar noch 

davon ausgegangen war, dass auch der streitwert für die 

Berufung an das Bundesgericht auf diesen Be- trag 

hinaufgesetzt wird. 

Das Spektrum erstreckt sich somit von Fr. 0.-- bis 

Fr. 30'000 Die in Anzahl Fâllen von den vier Hah- 

delsgerichten im Rahmen der Rechenschaftsberichte zum 

Ausdruck gebrachte Geschâftslast ist daher sehr unter- 

schiedlich zu gewichten. 
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Ein dritter und letzter Unterschied besteht darin, 

dass die zustandigkeit des bernischen Handelsgerichts nicht 

generell Iür Streitigkeiten zwischen Personen gegeben ist, 

welche im schweizerischen Handelsregister eingetragen sind, 

sondern nur für Streitigkeiten aus Obliqationenrecht und 

Mobiliarsachenrecht mit Ausnae derieniqen aus dem 

Grunstücksverkehr (12) .Eine derar- tige Einschrankung kennen 

die anderen Kantone nicht. 

b) Die zweite Gruppe von Zustândigkeiten ist davon abhângig, ob das 

zwischen den Parteien bestehende Rechtsverhâltnis na ch einem 

bestimmten in der Zustândigkeitsordnung aufge- führten Gesetz zu 

beurteilen ist. Die Zürcherische Termi- nologie geht hier aus 

von der bundesrechtlichen und die st. Gallische von der 

besonderen Zustândigkeit. Allen 

vier Handelsgerichtskantonen ist gemeinsam, dass sie ohne 

Rücksicht auf den streitwert und ohne dass die Parteien 

im Handelsregister eingetragen sein müssen zustândig sind für 

streitsachen aus dem Recht der 

Fabrik- und Handelsmarken, der gewerblichen Muster und 

Modelle, der Erfindungspatente und der Kartelle. 

streitsachen aus dem Recht des unlauteren Wettbewerbs fallen in 

den Kantonen st. Gallen und Aargau in die Zu- stândigkeit des 

Handelsgerichts. Die beiden kleineren Handelsgerichte in st. 

Gallen und Aarau haben überdies auch Streitigkeiten aus dem 

Recht der Handelsgesell- schaften (im Kanton st. Gallen auch der 

Genossenschaften) zu beurteilen, womit die zustândigkeit -

vielleicht nicht grundlos- in diesen kleineren Kantonen 

ausgeweitet wird (13). Der Hinweis auf weitere Unterschiede mit 

Bezug auf diese zweite Gruppe von Zustândigkeiten, die mit den 

Be- griffen bundesrèchtliche oder besondere Zustândigkeit be- 

zeichnet wird, kann hier unterbleiben. Die vollamtlich tâtigen 

Richter wissen, dass diese immatrialgüterrecht- lichen 

Streitigkeiten, selbst wenn man die gesellschafts- und 

wettbewerbsrechtlichen streitigkeiten hinzu nimmt, ohnehin nur 

etwa 20% -30% der Gesamtbelastung ausmachen. 
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c Da das Handelsgericht eine deutlich überwiegende Zahl von 

Streitsachen nur durch den Zutall des Handelsregister- eintrags 

der Parteien oder zumindest des Beklagten zu be- urteilen hat 

und da g~nau dieselben Streitsachen, werden sie von anderen 

Parteien eingebracht, sonst von ordentli- chen Gerichten 

beurteilt würden, kahn man sich tragen, ob die 

zustandigkeitsordnung tür die Mehrheit der palle 

nicht Doppelspurigkeiten bringt. Die Prage stellen, 

heisst sie beantworten. Bereits ein Vergleich zwischen 

den streitwerten von obligationenrechtlichen pallen, die von den 

ordentlichen Gerichten beurteilt werden einer- seits mit den 

streitwerten der vom Handelsgericht beur- teilten palle 

andererseits, dürtte erhebliche Unterschie- de zutage treten 

lassen. Wir wissen auch, dass obligatio- nenrechtliche Fâlle mit 

hohen streitwerten neben juristi- schen Kenntnissen ott auch ein 

anspruchsvolles Pachwissen ertordern und der raschen Erledigung 

ohne kantonalen In- stanzenzug harren. wir wissen zudem, dass 

demgegenüber 

die immatrialgüterrechtlichen, allentalls noch die ge- 

sellschattsrechtlichen und die wettbewerbsrechtlichen palle, 

hautig sehr komplex und zeitautwendig sind, dass der blosse 

Zahlenvergleich hinkt und dass es sowohl tür Pachrichter wie tür 

Berutsrichter nur von Nutzen sein kann, wenn ihnen die 

zahlreichen von der allgemeinen Zu- standigkeit herrührenden 

Streitsachen Gelegenheit zu den notwendigen Fingerübungen 

verschatten. 
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3. Der Einfluss d~r durch die Zustândigkeitsordnung bedingten 

Selektion der ~rozessparteien 

Da sich vor Handelsgericht in der Regel Geschaftsleute ge- 

genüberstehen, ist eine gewisse Haufigkeit des Urkundenbe- 

weises und der Verfahrensbeendigung ohne Urteil festzustel- 

len. Geschaftsleute pflegen oft schriftlich miteinander zu 

verkehren, weshalb Peter Nobel meint, dass der Urkundenbe- weis 

weitgehend das Feld beherrsche (14) .Von weitlaufigen 

Beweisverfahren kann das Gericht daher haufig Umgang nehmen. Auch 

der Umstand, dass an den Handelsgerichten zahlreiche Falle durch 

Vergleich erledigt werden (15) , dürfte weitge- hend als Folge der 

zustandigkeitsordnung zu werten sein. Ge- schaftsleute verfügen im 

allgemeinen über ein ausgepragtes Kostenbewusstsein und verm6gen 

daher relativ emotionslos zu beurteilen, ob ihre Mindestforderung 

das vorprozessuale H6chstangebot des Anspruchsgegners übersteigt 

(16) .Ist der Unternehmer einerseits bereit und in der Lage, 

Risiken zu tragen und sich im Zweifelsfalle für eine Prozessführung 

zu entschliessen, ist er andererseits aber oft auch zu kosten- 

bewusst, um bei einer sich im Laufe des Verfahrens aufdran- genden 

Schlechterbeurteilung der Obsiegenschance nicht zu einem Vergleich 

Hand zu bieten. Aus beiden Faktoren resul- tiert insgesamt eine 

relativ hohe Vergleichsquote. 

Diese lasst den seitenblick auf die praktischen M6glichkei- tep von 

vergleichsweisen Prozesserledigungen in den handels- gerichtlichen 

Verfahren erfahrungsgemass als lohnend er- scheinen. Die 

Prozessordnungen pflegen das Gericht zur Füh- rung von 

Vergleichsverhandlungen nicht nur zu ermachtigen oder gar zu 

beauftragen, sondern die Verfahrensbeendigung durch Vergleich ganz 

allgemein zu f6rdern, so auch etwa 

durch die M6glichkeit im Vergleichsfalle eine reduzierte Ge- 

richtsgebühr anzusetzen (17: .Damit wird die Frage nach dem Wert 

und nach der 
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Zulâssigkeit richterlicher Vergleichsverhandlungen jedoch 

nur dem Grundsatz nach bejaht. Dies etwa gegenüber einem in 

Deutschland artikulierten Prozessverstândnis, das die Durch- 

setzung der objektiven Rechtsordnung über alles stellt und daher 

Vergleichsverhandlungen keinen Raum lassen will (18). lm einzelnen 

stellen die Prozessordnungen für diesen Teil 

des Verfahrens in der Tat auch bei uns keine besonderen Vor- 

schriften auf. Zu beachten sind daher die für das ganze Ver- fahren 

und daher auch in der Phase der Vergleichsver- handlungen geltenden 

Grundsâtze, insbesondere die Gebote richterlicher Unabhângigkeit 

(19), das Recht von Amtes wegen anzuwenden (20) , nach Treu und 

Glauben zu handeln (21) und der Anspruch auf rechtliches Geh6r 

(22). So sehr das Gericht im Bemühen um einen bef6rderlichen 

Verfahrensablauf den Par- teien im Hinblick auf einen 

Vergleichsabschluss richtungs- weisende Empfehlungen erteilen soll, 

wird es damit der Sorge für einen gesetzmâssigen Ablauf des 

Verfahrens auch im Rah- men von Vergleichsverhandlungen nicht 

enthoben (23). Der Weg zum Vergleich verlâuft daher durch das 

gleiche Tal -um 

nicht zu sagen Jammertal -wie der Weg zum urteil. Es geht, auch 

wenn wir dem Weg zum Urteil folgen, primâr darum, im Rahmen der 

prozessualen Konfliktsdarstellung eine m6glichst umfassende 

Verstandigung hinsichtlich der bestehenden Gegen- sâtzlichkeiten, 

eine Problemlokalisierung und eine Problem- konzentration, eine 

Verwesentlichung und eine Vereinfachung des Prozessverfahrens zu 

erreichen (24) .Solches Bemühen 

wird vornehmlich, aber nicht nur, durch einen Vergleich oder durch 

einen Teilvergleich gekr6nt. Neben der M6glichkeit ei- nes raschen 

urteils wird auch die Wahrscheinlichkeit eines Vergleichs umso 

gr6sser, je deutlicher und je frühzeitiger die 

Urteilsvoraussetzungen im Verlaufe des Verfahrens zu Ta- ge 

treteri. Ein umsichtiges, zugriffiges für die Prozesspar- teien 

klar erkennbares Hinsteuern der Prozessleitung auf die Schaffung 

umfassender und solider Urteilsgrundlagen kann 

nach dem r6mischen 
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Grundsatz "wenn Du den Frieden willst, bereite den Krieg 

vor" am ehesten zum Vergleich, das heisst zum Rechtsfrieden führen 

(25) .In Kauf zu nehmen ist, dass der Gestaltungs- spielraum des 

Gerichts enger wird, sobald der Sachverhalt feststeht und das 

Verfahren sich dem Urteilsstadium nahert, da eben auch im Rahmen 

von Vergleichsverhandlungen das Recht von Amtes wegen anzuwenden 

ist (26) .Das kann etwa dann zu Schwierigkeiten führen, wenn eine 

anwaltlich nicht oder schlecht vertretene Partei das Recht auf 

ihrer Seite hat, aber in den Vergleichsverhandlungen allzu 

nachgiebig ist und sich gleichzeitig zeigt, dass die uneinsichtige 

Gegenpartei dieses Entgegenkommen missbraucht, sogar lieber den 

Ver- gleich scheitern lasst als der gerichtlichen Beurteilung der 

Rechtslage zu folgen. Andererseits ist zu bedenken, dass es 

durchaus Gründe für einen von der Rechtslage abweichenden 

Vergleichsabschluss gibt wie Bonitat, unbestimmte Beweis- oder 

Rechtslage mit Weiterziehungsrisiko, Erhaltenswürdig- keit von 

Geschaftsbeziehungen, Kostenersparnis und Zeitge- winn und dass den 

Parteien letzten Endes auch nicht verwehrt werden kônnte, trotz 

günstiger Rechtslage eine Klage zurück- zuziehen oder zu 

anerkennen. Das Gericht wird im übrigen be- denken müssen, dass ihm 

die Gründe die zum Prozess geführt haben, oft für immer verborgen 

bleiben, was meist auch gut ist, da sonst die Gefahr besteht, dass 

diese Gründe die Be- urteilung des Prozessverhaltens einer Partei 

beeinflussen, eine Gefahr, die im übrigen auch durch Vergleichsver- 

handlungen hervorgerufen werden kann. In handelsgericht- lichen 

Prozessen, wenn sich Konkurrenten im wirtschaftlichen Wettbewerb 

gegenüberstehen, namentlich etwa in immatrialgü- terrechtlichen 

Streitigkeiten, kônnen die Gründe, die zum Prozess geführt haben, 

allerdings oft auch allzu deutlich werden. In Abwandlung eines 

wiederum der Militarsprache entlehnten Sprichwortes kônnte man 

sagen: 
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"Der Prozess ist die Fortsetzung des Wirtschaftskampfes mit andern 

Mitteln". Auch das gehort zur Charakterisierung der vor den 

Handelsgerichten auftretenden Parteien, die aber im allgemeinen 

wohl merklich emotionsloser und vergleichsberei- ter prozessieren 

als Scheidungsparteien, Erben oder Mieter. Anders ist beim 

Handelsgericht nicht nUr das Krankengut, 

wenn sie diesen Ausdruck gestatten, sondern -wie sie wissen -auch 

die Zusammensetzung des Gerichts, die der in anderer Hinsicht 

anspruchsvollen Fallbearbeitung angepasst und für die 

Qualifizierung als Sondergericht ebenso bestimmend ist. Zum 

Schauspiel der Parteien gehoren aufmerksame Zuschauer, wobei man 

sich fragen kann, ob das Schauspiel mehr auf dem Podest ausgetragen 

wird, das die Richterstühle trâgt oder ob diese auf einem Podest 

stehen, damit die Richter dem Schau- spiel der Parteien besser 

folgen konnen. 
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Die Zusammensetzung der Handelsgerichte und die Bedeutung der 
Zusammensetzunq für die Arbeitsweise im G§richt 

Die Handelsgerichte setzen sich spatestens im Stadium der 

Hauptverhandlung und der Urteilsberatung in allen Handelsge- 

richtskantonen -mit einer Ausnahme bei geringen streitwer- ten- 

zusammen aus zwei Juristen, das heisst Berufsrichtern und drei 

Fachrichtern. Das Zürcher Handelsgericht setzt sich zur zeit aus 

sechs Oberrichtern und einem vollamtlichen Er- satzrichter 

zusammen, welche in den einzelnen Fallen die beiden Berufsrichter 

stellen, sowie aus siebzig Handelsrich- tern, von denen für die 

einzelnen Falle nach M6glichkeit un- ter Berücksichtigung ihrer 

Sachkunde drei Fachrichter be- zeichnet werden. Demgegenüber kann 

das Aargauische Handels- gericht, dem die kleinste Anzahl an 

Fachrichtern zur seite steht, aus bloss zw6lf Fachrichtern 

auswahlen, die jedoch nicht den Eindruck erwecken, überfordert zu 

sein, weder in qualitativer Hinsicht noch -wohl als Folge der hohen 

Ver- gleichsquote- in zeitlicher Hinsicht. 

Die Bedeutung dieser vom Gesetzgeber gewo11ten und schon historisch 

begründeten Zusammensetzung nach dem "gemischten System" der 

Hande1sgerichte, in denen Kauf1eute, Ingenieure und Juristen 

gleichberechtigt beisammensitzen, 1âsst sich ermessen im Verg1eich 

mit Gerichten, die sich aussch1iess- 1ich aus Juristen 

zusammensetzen. In diesen Gerichten wird den Juristen offenbar 

zugebi11igt, dass sie aufgrund ihrer a11gemeinen Lebenserfahrung in 

der Rege1 über genügend Fach- wissen verfügen, um auf der 

Tatsachenseite die Vorbringen 

der Parteien und die Beweise zu würdigen. Mit andern Worten: Von 

den beiden Hauptaufgaben des Gerichts, nâm1ich der Sach- 

verha1tsfestste11ung, die mog1ichst nahe an die Wirk1ichkeit und 

der nachfo1genden recht1ichen Beurtei1ung, die mog1ichst nahe an 

den wi11en des Gesetzes herankommen soll,. soll der ersten Aufgabe, 

der 
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Sachverhaltsf~ststellung, bei den Handelsgerichten eine gr6ssere 

Bedeutung zukommen als bei den ordentlichen Ge- richten mit drei 

oder fünf Juristen. Gleichzeitig wird in Kauf genommen, dass sicn 

in einem Handelsgericht nur zwei Juristen mit der rechtlichen 

Beurteilung befassen. Ihre Ver- antwortung wird akzentuiert, wenn 

man bedenkt, dass die Han- delsgerichte zwar auf der Stufe der 

kantonalen Obergerichte stehen, aber keine Appellationsgerichte 

sind, sondern erste und einzige Instanz auf kantonaler Ebene, gegen 

deren urtei- le ein ordentliches kantonales Rechtsmittel nicht 

gegeben 
ist 

Die der Zustândigkeit angepasste Zusammensetzung der Han- 

de1sgerichte gebietet aber in besonderem Masse die sichere und 

wirk1ichkeitsgetreue Festste11ung des Sachverha1ts, sei- ne klare 

Einordnung in den kaufmânnischen oder technischen 

Lebenszusammenhang und eine demgemâss ausgewogene Beurtei- 1ung. 

Der Fachrichter ste11t sicher, dass den Gepf1ogenhei- ten der 

Praxis und den Anschauungen der Fach1eute die Bedeu- tung 

beigemessen wird, die ihnen auch für die recht1iche Be- urtei1ung 

zukommt (27) . 

Die Mitwirkung von Fachrichtern setzt die Hâufigkeit des Beizugs 

von Sachverstândigen herab, was sich zweife11os zeitsparend 

auswirkt. Sachverstândige sind nur beizuziehen, wenn die Abk1ârung 

des Sachverha1ts Fachkenntnisse erfor- dert, die dem Richter feh1en 

(28) .Daraus ist zu sch1iessen, dass das Gericht sein eigenes 

Wissen anste11e des wissens eines Gutachters auch verwenden darf 

(29). A11erdings soll dann, wenn einze1ne Richter über besondere 

Sachkunde verfü- gent eine Begutachtung nur abge1ehnt werdent wenn 

die Dar1e- gungen eines oder mehrerer Mitg1ieder des Gerichts die 

an- dern rest1os überzeugen (30) . 

Unbestritten ist, dass die Fachrichtervoten, denen Gutach- 

tenersatz zukommt, sowohl nach kantonalem wie auch nach Bun- 

desrecht zu protokollieren sind (31) .Wenn dem Fachwissen eines 

Handelsrichters die Funktion eines f6rmlichen Gut- 
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achtens zukommt, indem sich das Fachwissen in einer umfas- senden 

analytischen Untersuchung eines Sachverhaltes mit 

wissenschaftlichen Methoden niederschlâgt, wird es unumgâng- lich 

sein, dass den Parteien die Untersuchung des Fachrich- ters- 

zumindest in der Form eines Protokollauszugs -wie 

ein Gutachten zur Stellungnahme zugestellt wird (32) .Diese 

Verfahrensausweitung fâllt im Vergleich zu dem mit einem Ex- 

pertenprozess verbundenen zeitaufwand jedoch kaum ins Ge- wicht. 

Obwohl der sachverstândige Richter den Experten immer noch in 

vielen Handelsgerichtsprozessen nicht zu ersetzen vermag (33) , ist 

zu bedenken, dass selbst das Verstândnis 

von Expertisen Sachkunde voraussetzt, weshalb die Mitwirkung von 

Fachrichtern gerade auch in Expertenprozessen als nütz- lich 

erscheint. 

Wenn wir uns nun vor allem mit der besonderen Bedeutung der 

Sachverhaltsfeststellung in Handelsgerichtsprozessen, mit 

der zentralen Rolle des Fachrichters und mit der Abgrenzung 

zwischen Fachrichter und Experte befassten, wollen wir uns jetzt 

noch dem Zusammenspiel zwischen Fachrichter und Jurist zuwenden. 

Vogel (34) geht davon aus, dass der Fachrichter sowohl als Fachmann 

wie auch als Richter dem Spruchkôrper angehôrt. AIs Fachmann übt er 

eine' Interpretenfunktion aus. Er verschafft dem Richter die 

geistige Brücke zu den Beson- derheiten des wirtschaftslebens und 

der technischen Entwick- lungen. Wird er in einem frühen 

Verfahrensstadium, na- mentlich auch zu Vergleichsverhandlungen 

beigezogen, erfah- ren die parteien, dass ihr Fall fachgerecht 

beurteilt wird, was das Ansehen des Gerichtes und das Gewicht von 

gerichtli- ch en Vergleichsvorschlâgen erhôht. Diese Funktionen 

machen den für den Juristen wertvollsten Teil des Fachrichterein- 

satzes aus. Die Aufgabe des Fachrichters ist jedoch mit der 

Sachverhaltsfeststellung noch nicht beendet. Der Fachrichter hat 

als Richter, des sen Stimme genauso zâhlt wie diejenige des 

Juristen, sich auch ein Bild über die i hm vom Juristen abgegebene 

rechtliche Beurteilung zu verschaffen und sich diese nôtigenfalls 

nâher erlâutern zu lassen (35) . 
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lm Rahmen der Urteilsberatung muss der Fachrichter ebenso hinter 

der rechtlichen Beurteilung stehen k6nnen wie der Ju- rist hinter 

der Beurteilung des Sachverhaltes. Fachrichter und Berufsrichter 

müssen, jeder auf seine Weise, auf beiden Beinen stehen, obwohl der 

eine nicht selten erstaunt oder ergrimmt -wie Vogel feststellt -zur 

Kenntnis nimmt, was 

der andere ihm sagt. Die Ausführungen von Vogel mit Bezug 

auf die Richterfunktion des Fachrichters verdienen eine w6rtliche 

wiedergabe (36) : 

"Seiner Stellung als Richter wird der Handelsrichter dabei gerade 

dann gerecht, wenn er die Rechtsauffassung der Juri- sten nicht 

einfach als gegeben gelten lâsst, sondern sie 

aus seiner sicht diskutiert. Ich sagte ja eben, er nehme 

sie nicht immer nur ergeben, sondern manchmal auch erstaunt oder 

ergrimmt zur Kenntnis. Und da meldet sich dann mei- stens nicht 

der Fachmann, sondern der juristische Laie in 

i hm zu Wort. Der Laienrichter also, dem es einmal schwer- fâllt 

mitzutun, wenn einem Hecht im wirtschaftlichen Kar- pfenteich aus 

rechtlichen Gründen nicht mit jener Strenge begegnet werden kann, 

welche der "gesunde Menschenverstand" fordert, und dem es ein 

andermal nur schwer in den Kopf will, dass ein fast gar 

handelsgângiges Verhalten vor dem Gesetz keinen Bestand haben 

soll. In diesen -immerhin sel- teneren- Fâllen stossen also nicht 

die "Sachen" sich hart im Raume (nâmlich die Sachkunde des 

Handelsrichters und die Rechtskunde des Juristen), sondern gerade 

die Gedanken, die nach Schillers Wort in "Wallensteins Tod" do ch 

leicht bei- einander wohnen sollten: nâmlich das Rechtsempfinden 

des Laien und der Rechtsentscheid des Gesetzgebers. Aber auch 

in diesen Fâllen kommt es kaum dazu, dass die Handelsrich- ter von 

ihrer Mehrheitsstell.ung im Gericht Gebrauch machen und die 

Juristen überstimmen. Es ist einfach so etwas wie ein inneres 

Gesetz des Handelsgerichtes und der Symbiose von Fachrichter und 

Jurist, dass so, wie der Fachrichter die übrigen Mitglieder des 

Gerichtes von seiner sachver- 
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standigen Lehre überzeugen muss und überzeugen kann, auch die 

juristischen Mitglieder des Gerichtes die Fachrichter von ihrer 

Rechtsauffassung überzeugen müssen und konnen. Dies übrigens 

zwingt sie dazu, sich in ihrer Juristenspra- che nicht allzu weit 

vom Ohr des Volkes, des Laien zu ent- fernen, und dies ist allemal 

ein Zwang, nicht in verstiege- ner Begriffsjurisprudenz zu 

balancieren, sondern auf dem Boden allgemeinverstandlichen 

Ausdrucks zu bleiben." 

Dass das gegenseitige Verstândnis van Fachrichter und Jurist an 

Grenzen stosst, liegt in der Natur der Sache, wenn man sich einmal 

bewusst werden lâsst, dass im Rahmen der Ran- delsgerichte nicht 

mehr und nicht weniger als interdiszipli- nâre Zusammenarbeit 

institutionalisiert und in echter Form realisiert wird und zwar 

durch ein Zusammenwirken, zu dem 

die Beteiligten in gleichem Masse berechtigt und verpflich- tet 

sind. Dass Grenzen des gegenseitigen Verstândnisses ge- setzt sind, 

liegt daher auf der Rand. Die praktische Frage lautet, wie weit 

muss sich ein Fachrichter van der richtigen Beurteilung der 

Rechtslage durch den Juristen überzeugen, um es verantworten zu 

konnen, ihr zuzustimmen? Wenn wir sagen, in gleichem Masse wie sich 

der Jurist van der richtigen Be- urteilung des Sachverhaltes durch 

den Fachrichter überzeugen muss, haben wir die Frage anders 

gestellt, aber noch nicht beantwortet. Immerhin gibt es im 

Zusammenhang mit der letz- ten Frage ein âhnlich gelagertes 

Problem, dessen Losung uns der Antwort nâher bringt. Ich denke an 

die Würdigung eines Expertengutachtens durch den Richter. Dieser 

Würdigung sind bekanntlich enge Grenzen gesetzt, weil dem Richter 

in der Regel der Sachverstand des betreffenden Fachgebietes fehlt. 

Das mangelnde Fachwissen war ja gerade der Grund des Beizugs eines 

Experten, sa dass dem Richter notwendigerweise auch 

die besonderen technischen ader anderen Kenntnisse zur Beur- 

teilung des Gutachtens fehlen (37) .Das Gutachten eines 

sachverstândigen ist das Mit tel, mit dem versucht wird, ei- ner an 

sich unlosbaren Aufgabe gerecht zu werden, unlosbar 
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deshalb, weil der Richter von komplizierten technischen oder 

chemischen Vbrgângen hâufig nichts oder nur wenig versteht. Es kann 

deshalbdem Richter nicht zugemutet werden, dass er sich die 

Kenntnisse versçhafft, die notwendig wâren, damit 

er in eigener Beurteilung entscheiden konnte, was die rich- tige 

Auffassung ist (38) .Der Richter wird deshalb kaum je nach 

Einholung eines weiteren Gutachtens wesentlich klüger sein als 

zuvor (39) .Die eigene Beurteilung des Richters 

muss sich in der Regel zwangslâufig auf die Vollstândigkeit und 

Klarheit der Antworten, auf den logischen Gedankengang, auf die 

Sorgfalt der Begründung, auf die Abstützung auf Be- lege usw. 

beschrânken (40) .Erkann das Gutachten nur soweit verarbeiten, als 

dies mit seinen Kenntnissen moglich ist (41). Aufgrund formaler 

Ueberprüfung wird der Richter ein Gutachten im wesentlichen nur 

dann als ungenügend befinden, wenn es unklar oder unvollstândig ist 

oder einer Begründung entbehrt und aufgrund inhaltlicher 

Ueberprüfung nur dann, wenn erhebliche gewichtige Zweifel an der 

Richtigkeit be- stehen, wenn besonders grobe, offensichtliche 

Mângel bewie- sen oder zumindest glaubhaft gemacht werden. Es muss 

beim Vertrauen des Gerichts in den von i hm bestellten Experten 

bleiben, was in dieser Deutlichkeit auch schon vom Bundesge- richt 

ausgeführt wurde (42). Einen Teil dies es Vertrauens muss der 

Jurist auch dem Fachrichter entgegenbringen und - weil in den Augen 

des Fachrichters der Jurist mit Bezug auf die rechtliche 

Beurteilung ebenfalls Fachmann ist -auch der Fachrichter dem 

Juristen gegenüber. Zu unterscheiden ist Vertrauen von blindem 

Vertrauen oder Vertrauensseligkeit, 

die oft auch in der Nâhe der Bequemlichkeit anzusiedeln ist. 

Gefordert ist eine ebenso aktive wie vertrauensvolle Zusam- 

menarbeit und damit, bedingt durch die vom Gesetzgeber be- stimmte 

Zusammensetzung der Handelsgerichte, eine interes- sante aber sehr 

anspruchsvolle Arbeitsweise. 
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5. Gesamtwürdiqunq der Hand~lsqerichte 

wir haben nun die Bedeutung der Zustândigkeit und der Zusam- 

mensetzung der Handelsgerichte nâher beleuchtete Damit wurde die 

Voraussetzung geschaffen zur Behandlung der Frage, in- wiefern die 

Handelsgerichte dem allgemeinen Leistungsauftrag der Gerichte 

gerecht zu werden vermôgene Ich verzichte da- rauf, die Hauptziele 

des zivilprozesses, nâmlich die Ver- wirklichung und Bewahrung der 

objektiven Rechtsordnung, die Durchsetzung der subjektiven Rechte 

des Einzelnen und die Befriedung der Parteien nâher zu erlâuterne 

Wesentlich ist 

zu wissen, dass diese Hauptziele nur realisiert werden kôn- nen, 

wenn die folgenden Verfahrensziele, von denen ausdrück- lich oder 

stillschweigend bereits mehrmals die Rede war, er- reicht werden 

(43) : 
Dazu gehôrt einmal die Obiektivitât des Verfahrense Sie ist 

gewâhrleistet, 

wenn die Sachverhaltsfeststellung môglichst nahe an die 

Wirklichkeit herankommt und 

wenn die rechtliche Beurteilung moglichst genau dem wil- len des 

Gesetzes entsprichte 

wir haben festgestellt, dass sich durch das Zusammenwirken von 

Fachrichter und Jurist im Idealfall eine Symbiose er- gibt, welche 

die Erfüllung dieser beiden Aufgaben in vollem Masse gewâhrleistete 

AIs zweites Ziel wâre die Proqnosti- zierbarkeit des Verfahrens zu 

nennene Dazu gehort, dass das Handeln der Rechtsinstanzen 

voraussehbar sein muSSe Die Vor- aussehbarkeit des 

Prozessergebnisses ist eine Forderung der Rechtssicherheit und 

damit auch der Rechtsstaatlichkeite Vor Anrufung des Gerichts muss 

der Rechtssuchende den Ausgang 

des Verfahrens mit einiger Bestimmtheit voraussehen kônnene Diese 

Voraussehbarkeit hat nebst der Ueberschaubarkeit des Prozessweges 

und der Zustândigkeitsordnung auch die Voraus- sehbarkeit der 

Anwendung des unbestimmten materiellen Rechts zu umfassene In 

diesem Zusammenhang ist auf eine Schwach- stelle des durch eine 

hohe Vergleichsquote geprâgten han- 
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delsgerichtlichen Verfahrens hinzuweisen, welches dazu füh- ren 

kann, dass interessante Prozesse oft nicht mit einern Ur- teil 

beendet werden, so dass auch die in der Vorbereitung gewonnenen 

Erkenntnisse in keiner Urteilspublikation ihren Niederschlag finden. 

Dieser Urnstand erschwert den Rechtssu- chenden die Orientierung, 

den Gerichten und den Hochschulen die Auswertung dieser 

Erkenntnisse, wornit den Gerichten auch eine M6glichkeit der 

Arbeitsersparnis und der Selbstkontrol- le entgeht. Das dritte 

Verfahrensziel, die zeitangernessen- heit des Verfahrens, ergibt 

sich aus dern in Art. 6 Abs. 1 EMRK verankerten Anspruch der 

prozessparteien, "dass eine Sache in billiger Weise und innerhalb 

einer angernessenen Frist geh6rt wird." Für die Schweiz hat die EMRK 

in dieser Hinsicht kein neues Recht geschaffen, denn das sogenannte 

Rechtsverzogerungsverbot wird aus dern Rechtsgleichheitsgebot gemass 

Art. 4 der Bundesverfassung abgeleitet (44). Dieses verlangt nicht 

nur, dass das geltende Recht auf alle Bürger gleich angewendet 

werde, sondern es verbietet auch, dass das Recht ausnahrnsweise 

keine Anwendung finde, also verweigert werde. Eine formelle 

Rechtsverweigerung ist narnentlich auch dann gegeben, wenn die 

zustandige Behorde die Behandlung ei- ner Rechtssache über Gebühr 

verzogert und kann mit der Rechtsverweigerungsbeschwerde vor 

Bundesgericht gerügt wer- den (45) .Die Nachteile einer langen 

Verfahrensdauer, von Vogel als ewige Sorge des Gesetzgebers 

bezeichnet, dürfen in der Tat nicht unterschatzt werden (46) 

.Gernass Urnfrage eines demoskopischen Instituts in Deutschland zur 

Frage, was Par- teien, die sich geschadigt fühlen, vom Gang zum 

Gericht ab- hielt, wurde von 81% der Befragten die Prozessdauer und 

nur von 48% Zweifel an der Gerechtigkeit der Entscheidung ange- 

geben (47) .Ein besonderer Nachteil schleppender Prozessfüh- rung 

besteht darin, dass die Beweisführung erschwert wird, wenn die 

rnassgebenden Verhaltnisse zeitlich irnmer mehr weg- rücken. Die 

regelmassig mit einem Prozess verbundene psychi- sche Belastung 

zerrnürbt die Parteien. Anwalte und Richter werden gezwungen, sich 

in grosseren Abstanden wiederholt in 
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einen vielleic~t sehr umfangreichen Prozesstoff einzuarbei- ten. 

Ein Konflikt zwischen dem Verfahrensziel der Zeitange- messenheit 

und dem Verfahrensziel des richtigen Urteils, Ob- jektivitat 

genannt, best~ht insofern nicht, als eine kurze Verfahrensdauer 

auch die Qualitat des urteils f6rdert. Wenn mit motivierten 

Parteien nach einem intensiv geführten Ver- fahren ein diese 

überzeugendes Urteil gefallt werden kann, wird auch die wohl 

gr6sste Gefahr einer übermassigen Verfah- rensdauer gebannt, 

namlich die Weiterziehung des Urteils. Gewichtige institutionelle 

Gründe für einen bef6rderlichen Verfahrensablauf vor den 

Handelsgerichten liegen darin, dass in der Regel Geschaftsleute mit 

relativ hoher Vergleichsbe- reitschaft beteiligt sind und dass der 

Prozess vor einer einzigen kantonalen Instanz unter Mitwirkung von 

Fachrich- tern durchgeführt wird. Diesen Vorteilen steht unter dem 

Ge- sichtspunkt des Beschleunigungsgebotes der Nachteil gegenü- 

ber, dass vor dem Handelsgericht trotz der Mitwirkung von 

Fachrichtern relativ haufig Expertenprozesse geführt werden. 

Ausgangspunkt unserer Gesamtwürdigung war die Frage, inwie- fern 

die Handelsgerichte dem durch die drei Verfahrensziele abgesteckten 

Leistungsauftrag gerecht werden, inwiefern sie Gewâhr bieten 

a) für eine richtige Sachverhaltsfeststellung und eine rich- tige 

rechtliche Beurteilung, d.h. die Objektivitât des Verfahrens 

b) für die Prognostizierbarkeit des Verfahrens und 

c) für die Zeitangemessenheit des Verfahrens. 

Die Antwort kann gegeben werden durch den Hinweis auf die zwischen 

dem Handelsgericht und dem Schiedsgericht bestehen- de 

Funktionsâhnlichkeit. Durch den Umstand, dass die Han- delsgerichte 

ers te und einzige kantonale Sachinstanz sind, werden sie mit Bezug 

auf ihre Funktion in die Nâhe der Schiedsgerichte gerückt. Da die 

Beschrânkung auf eine Sach- instanz zum prâziseren Prozessieren und 

damit einer intensi- veren Mitwirkung der Parteien zwingt (48), 

weist Peter Nobel 
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wohl zu Recht darauf hin, dass die vom Bundesgericht für das 

Schiedsgerichtsverfahren aufgestellte Maxime, wonach die Parteien 

alles zu unterlassen haben, was den Ablauf des Ver- fahrens 

verzogern konnte, auch der Intention der Handelsge- richtsbarkeit 

entspricht (49) .Der vorteil der schnelleren Streiterledigung durch 

die Schiedsgerichte wird denn auch gerade unter Hinweis auf die 

Handelsgerichte relativiert 

(50) .Auch der vorteil der besonderen Sachkunde des Schieds- 

richters -namentlich mit Bezug auf Kenntnisse der Sonder- normen und 

Handelsbrâuche -wird eingeschrânkt durch die Feststellung, dass die 

Parteien auch beim Handelsgericht var Richtern stehen, die über 

praktische Sachkunde verfügen (51) . 

Angesichts meiner wohl nicht nur pour les besoins de la cause also 

eher positiv ausgefallenen Gesamtwürdigung mag sich bei den 

Zweiflern die Frage regen, wie solches Ansehen gerechtfertigt 

werden konne und bei den zustimmenden die Frage, wie solches 

Ansehen zu erhalten sei. 
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6. 
TâtiqkeitsfelddesSchweizer Verbandes der Richter i 

Handelssachen 
- 

Abstrakt gesehen geht es um die Frage, wie tür die Juristen und 

Fachrichter die Arbeit am Handelsgericht erleichtert, 

tür beide Teile besser verstândlich und gewinnbringend ge- staltet 

werden kann. Die Frage stellt sich in einer Zeit, da die 

Spezialisierung im Recht namentlich intolge vermehrter gegenseitiger 

Durchdringung nationalen und internationalen Rechtes vor allem in 

Europa vor einem Entwicklungssprung steht und da die Spezialisierung 

aut allen Fachgebieten auch ausserhalb des Rechtes unauthaltsam 

voranschreitet. Die in- terdisziplinâre Zusammenarbeit ist 

anspruchsvoller geworden. Von den Handelsgerichten wird sie in 

besonderem Masse erwar- tet. Von ihnen wird namentlich mit Bezug aut 

die Sachver- haltsfeststellung ein hoher Stand der Technik erwartet. 

An- dererseits wissen wir, dass an den Gerichten ganz allgemein aus 

den verschiedensten Gründen traditionsgemâss das Haupt- augenmerk 

ott mehr der rechtlichen Beurteilung als der wirk- lichkeitsgetreuen 

Sachverhaltsfeststellung und den Beweis- tragen geschenkt wird. Hier 

Abhilte zu schatten, konnte eine vornehme Autgabe der 

Handelsgerichte sein. 

Die konkreten Fragen k6nnten lauten, welche Rechts- und na- 

mentlich auch welche Beweisfragen stellen sich in einer ty- pischen 

Patentstreitigkeit, in einer kaufrechtlichen oder werkvertraglichen 

Auseinandersetzung. Solche Fragen lassen sich auch mit Fachrichtern 

behandeln. In allererster Linie denke ich daran, dass in unserem 

Verband Falle aus der Pra- xis vorgestellt und diskutiert werden. 

Im Rahmen der Ur- teilsberatungen ist die Zeit oft zu knapp, um 

alle Fragen zu beantworten und deshalb scheint es angezeigt, in 

anderem Rahmen und gestützt auf Beispiele von grundsâtzlicher 

Bedeu- tung hiefür Gelegenheit zu schaffen. Es geht darum, mit Be- 

zug auf die Zusammenarbeit zwischen Fachrichtern und 
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Juristen -und die Bedeutung dieser Zusammenarbeit kann 

nicht genug unterstrichen werden -einen Mittelweg zu finden zwischen 

bohrendem Misstrauen, welches das Klima von Ur- teilsberatungen 

vergiftet und diese über Gebühr verlangert einerseits und einer 

gefahrlichen Resignation und Teilnahms- losigkeit andererseits. Die 

Fachrichter wird man nicht mit dem Hinweis auf die juristische 

Fachliteratur abspeisen dür- fen, da diese für den juristischen 

Laien leider zu wenig verstandlich ist. Die Fachrichter wird man 

auch nicht zu Pa- rajuristen ausbilden k6nnen. Dedshalb habe ich das 

stichwort Fallbesprechungen genannt, denen ich einen gr6sseren und 

adaquateren Lerneffekt beimesse als den Magistralvorlesungen und die 

ich an die oberste Stelle unseres Tatigkeitspro- gramms setzen 

m6chte. Praktisch geht es nur darum, dass aus- sergerichtliche 

Veranstaltungen wie sie in den Kantonen be- reits stattfinden, von 

den Handelsgerichten zusammengelegt werden und so auch zweckmassiger 

organisiert werden k6nnen. Daneben müsste man sich auch Ideen 

einfallen lassen, wie der bereits erwahnten Schwachstelle 

beizukommen ware, wonach die in der Vorbereitung gewonnenen 

Erkenntnisse aus einer Fall- bearbeitung dann nicht fruktifiziert 

werden, wenn das Ver- fahren durch Vergleich beendet wird, was vor 

den Handelsge- richten bekanntlich sehr haufig vorkommt. Die Frage 

an die Juristen lautet somit: Genügen uns die bestehenden Publika- 

tionen zur sicherstellung des notwendigen und unsere prak- tische 

Arbeit erleichternden Erfahrungsaustauschs? Meine Vorstellung zielt 

da in keiner weise auf eine neue zeit- schrift, wohl aber auf kurze, 

auch für den Fachrichter ver- standliche Darstellungen von 

weitgehend vorbereiteten aber nicht beurteilten Fallen. Gerade im 

Hinblick auf eine Ver- besserung des Erfahrungsaustauschs müsste 

wohl auch einmal die Frage geprüft werden, ob die 

zustandigkeitsordnungen für 

die Handelsgerichte nicht harmonisiert werden konnten, al- lenfalls 

sogar auch die Verfahrensvorschriften. In diesem Zusammenhang ist 

zu beachten, dass spezialisierte Anwalte, deren Spezialkenntnisse, 

beispielsweise im Immatrialgüter- 
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recht, auch für uns von Nutzen sind, immer wieder Mühe haben, 

wenn sie unter verschiedenartigen Prozessordnungen prozessieren 

müssen. 

So steht die Handelsgerichtsbarkeit in der Schweiz, wenn sie ihre 

positive Gesarntbeurteilung bewahren will, einer Reihe von 

Herausforderungen gegenüber. 

Beilage: 

Ueberblick über die zustândigkeiten der Handelsgerichte ZH, 

BE, AG, SG 



 

 

Ueberblick über die zustandiqkei~.n d.r Rand.lsgericht. ZR, BE, A

gemeine: tür Handelsqeschâfte (A + B + C oder A.l + B + C) 

B~ide Parteien sind im Handelsreqister einqetraqen 

und die streitsache bezieht sich 

au! das von einer Parte! betriebene Gewerbe (BE, ZR) oder auf 

Randelsverhiltnisse überhaupt (ZR) 

den vom Beklagten gefûhrten Randels-, Industrie- 

oder Gewerbebetrieb (AG) 

die gegenseitige Geschâ!tstitigkeit der Parteien (SG) 

Nur der Beklaqte ist im Handelsreqister einqetraqen und die 

Streitsache bezieht .ich aut den vom Beklaqten geführten 

Betrieb (ZH, BE, AG) 

Jlntere Streitwertqrenze 

(noch) keine (AG) 

gemâss Berufunq an das Bundesqericht (ZR, BE) Fr. 

30'000.-- (SG) 

Nur für streitiqkeiten aUB de. obliqationenrecht und 

Mobiliarsachenrecht mit AuBnahme derjeniqen eus dem 

Grundstücksverkehr (BE) 

~nd: 1.7.1991 
:ËInzelnen und da das Handelsgeicht beispielsweise auch pro- giert 
oder wegprorogiert werden kann, ist die Konsultation 
r massgebenden Gesetze unerlasslich, insbesondere: 
: § 61 GVG ft.: BE: Art. 72 tt. GOG, Art. 5 ZPO, Art. 8 tt. kret betr. 
HGJ AG: § 404 ZPO, SG: Art. 14, 15 und 154 des vilprozessgesetzes vom 
20.12.90, in Kraft ab 1.7.91. 

Pundesrechtliche oder besondere Zustândiq

A. ZH, BE AG, SG 

Streitsachen aus dem R

Fabrik- und Handels

der gewerblichen Mu

Erfindungspatente 

der I<artelle 

+ 

B ZH 

der 
Geschâftsfirmen 
der Anlagefonds 

BE 

der Herkunftsbezeich

Auszeichnungen 

AG 

der Geschâftsfirmen 

des UWG 

der Handelsgesellsch

Anlagefonds 

SG 

der Geschâftsfirmen 

des UWG 

der Handelsgesellsch

Anlagetonds - 

Das Handelsgericht ist g
Konkursqericht sowie Nac
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